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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine
Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im
Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig
für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet im Bereich des
Asylrechts endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung. Der Beschwerdeführer ist daher zur Einreichung
der Beschwerde legitimiert (Art. 108 Abs. 2 AsylG sowie Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37
VGG und Art. 48 Abs. 1 und 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 3
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 4
Das BFM hat den angefochtenen Nichteintretensentscheid auf der Grundlage von Art. 32
Abs. 2 Bst. a AsylG getroffen. Bei Beschwerden gegen solche Nichteintretensentscheide ist
die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt,
ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist, wogegen die
Vorinstanz die Frage der Wegweisung und des Vollzugs materiell prüft, weshalb dem
Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich volle Kognition zukommt. Bei Begründetheit der
Beschwerde ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zu neuer
Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen ist (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen
der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 34 E. 2.1. S. 240 f.).
Indessen ist im Falle des Nichteintretens auf ein Asylgesuch gestützt auf Art. 32 Abs. 2 Bst.
a und Abs. 3 AsylG über das Nichtbestehen der Flüchtlingseigenschaft abschliessend



materiell zu entscheiden, soweit dies im Rahmen einer summarischen Prüfung möglich ist
(vgl. BVGE 2007/8 insb. E. 5.6.5 S. 90 f.). In einem entsprechenden Beschwerdeverfahren
bildet dementsprechend - ungeachtet der vorzunehmenden Überprüfung eines formellen
Nichteintretensentscheides - auch die Flüchtlingseigenschaft Prozessgegenstand (vgl.
BVGE 2007/8 E. 2.1 S. 73).

E. 5.1
Die Asylbehörde hat den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen
(Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 12 VwVG). Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR
101], Art. 29 und 32 Abs. 1 VwVG) verlangt weiter, dass die verfügende Behörde dabei die
Vorbringen der betroffenen Person tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der
Entscheidfindung berücksichtigt, was sich entsprechend in der Entscheidbegründung
niederschlagen muss (vgl. EMARK 2004 Nr. 38 E. 6.3 S. 264). Die Begründungsdichte
richtet sich dabei nach den Verfahrensumständen, dem Verfügungsgegenstand und den
Interessen der Betroffenen, wobei die bundesgerichtliche Rechtsprechung bei
schwerwiegenden Eingriffen in die rechtlich geschützten Interessen der Betroffenen - was
bei der Frage der Gewährung oder Verweigerung des Asyls regelmässig der Fall ist - eine
sorgfältige und ausführliche Begründung verlangt (vgl. EMARK 2006 Nr. 24 E. 5.1 S.
256).

E. 5.2
Gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn
Asylsuchende den Behörden nicht innerhalb von 48 Stunden nach Einreichung des Gesuchs
Reise- oder Identitätspapiere abgeben. Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung,
wenn Asylsuchende entweder glaubhaft machen können, sie seien dazu aus entschuldbaren
Gründen nicht in der Lage (Art. 32 Abs. 3 Bst. a AsylG), oder auf Grund der Anhörung
sowie gestützt auf Art. 3 und 7 AsylG die Flüchtlingseigenschaft festgestellt wird (Art. 32
Abs. 3 Bst. b AsylG) oder aber sich auf Grund der Anhörung erweist, dass zusätzliche
Abklärungen zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft oder eines
Wegweisungsvollzugshindernisses nötig sind (Art. 32 Abs. 3 Bst. c AsylG). Für den Begriff
des Reise- oder Identitätspapiers ist auf BVGE 2007/7 zu verweisen. Gemäss der zum
Zeitpunkt der Einreichung des Asylgesuchs bis 31. Dezember 2006 in Kraft stehenden
Fassung von Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG genügte zum Nachweis der Identität das
Einreichen von Reisepapieren oder anderen Dokumenten, die es erlauben, die asylsuchende
Person zu identifizieren, innerhalb der erwähnten Frist (vgl. EMARK 2004 Nr. 36, 2004 Nr.
37).

E. 5.3
In der Beschwerde wird eingewendet, die Anhörungen des Beschwerdeführers seien im
Jahr 2006 - also noch unter dem alten Asylrecht - durchgeführt worden. Damals habe die
Identität auch mittels Dokumenten, die es erlaubten, eine Person zu identifizieren
(beispielsweise Führerausweise), nachgewiesen werden können. Der Beschwerdeführer
habe gleich zu Beginn des Verfahrens einen iranischen Führerausweis im Original zu den
Akten gereicht und sei einer späteren Aufforderung der kantonalen Behörde insofern
nachgekommen, als er auch die Kopie seines Gymnasium-Diploms (mit Übersetzung auf
Deutsch) abgegeben habe. Er habe zu jenem Zeitpunkt also davon ausgehen können, seine
Identität nachgewiesen zu haben, auch wenn er damals schon aufgefordert worden sei,



zusätzliche Reise- oder Identitätspapiere einzureichen. Damals wäre also eine Berufung auf
den Nichteintretenstatbestand nicht möglich gewesen. Wenn nun infolge der per 1. Januar
2007 in Kraft getretenen Gesetzesänderung nur noch Reise- oder Identitätspapiere zum
Nachweis der Identität genügten, so sei vorliegend die uneinge-schränkte Anwendung
dieser neuen Norm insofern stossend, wenn nicht unrechtmässig, als der bis vor kurzem
nicht rechtlich vertretene Beschwerdeführer (die Vollmacht datiert vom 11. April 2008)
nicht ausdrücklich darauf hingewiesen worden sei. Weiter komme die Berufung auf diese
Norm einer unhaltbaren Rückwirkung gleich - da wie gezeigt - zuvor die Anwendung der
Papierlosenbestimmung nicht mehr möglich gewesen sei. Über eineinhalb Jahre nach
Einreichung des Asylgesuch würde nun gestützt auf Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG - gestützt
auf eine Bestimmung, die nicht zuletzt zur Verfahrens-beschleunigung dienen sollte - auf
das Asylgesuch nicht eingetreten. Der Beschwerdeführer sei bereits seit Ende 2006 im
Besitz seiner iranischen Identitätskarte gewesen (diese sei ihm zusammen mit der Kopie des
Gymnasium-Diploms in die Schweiz gebracht worden), wobei er diese einerseits aus Angst
vor einer unmittelbaren Ausschaffung in den Iran, andererseits wegen der korrekten
Annahme, seine Identität sei bereits rechtsgenüglich nachgewiesen gewesen, nicht
eingereicht habe. Erst mit dem Nichteintretensentscheid der Vorinstanz sei ihm die
Konsequenz der Papierlosigkeit nach neuem Asylgesetz bewusst gewesen. Er wäre somit
zwar in der Lage gewesen, bereits Ende 2006 seine Identität auch noch mit dem iranischen
Identitätsausweis im Original nachweisen zu können. Aus den geschilderten Gründen,
welche als entschuldbar zu qualifizieren seien, habe er dies jedoch nicht getan. Ihn nicht
explizit auf die gesetzliche Neuerung und deren Konsequenzen hinzuweisen, komme einer
Verletzung des rechtlichen Gehörs gleich, weshalb die vor-instanzliche Verfügung
aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei. Die Frage der
Papierlosigkeit könne jedoch offengelassen werden, da die Vorbringen des
Beschwerde-führers zu seiner Flucht aus dem Iran grundsätzlich glaubhaft seien und er
zudem anlässlich der Befragungen auf seine exilpolitischen Aktivitäten hingewiesen habe.
Mithin habe kein offensichtliches Nichterfüllen der Flüchtlingseigenschaft vorgelegen (vgl.
Beschwerde S. 2-6).

E. 5.4
Ungeachtet der vorstehend aufgeführten Einwände des Beschwerdeführers ist vorweg
festzuhalten, dass dieser entgegen den Erwägungen der angefochtenen Verfügung bei der
Einreichung des Asylgesuchs nicht schriftlich auf die Bestimmung von Art. 32 Abs. 2 Bst. a
AsylG hingewiesen worden ist, wonach er innerhalb von 48 Stunden nach Einreichung des
Gesuchs rechtsgenügliche Reise- beziehungsweise Identitätspiere abzugeben habe, unter
Androhung der Nichteintretensfolge im Unterlassungsfall. Sodann findet sich in den Akten
entgegen den Ausführungen in der Beschwerde keine Kopie des Gymnasium-Diploms des
Beschwerdeführers mit deutscher Übersetzung. Demgegenüber befindet sich darin ein
fremdsprachiges Originaldokument mit Foto des Beschwerdeführers sowie - ebenfalls im
Original - ein mit A-Post versandter Briefumschlag mit dessen Absender und
Eingangsstempel des BFM vom 24. Oktober 2006 (vgl. Sachverhalt Bst. A.b). Es ist davon
auszugehen, dass das fremdsprachige Dokument an jenem Datum per Post beim BFM
eintraf. Möglicherweise handelt es sich dabei um die vom Beschwerdeführer in Aussicht
gestellte Identitätskarte. Darauf ist die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung mit
keinem Wort eingegangen; darüber hinaus hat das BFM den Eingang des Dokuments
beziehungsweise des Couverts weder registriert noch ins Aktenverzeichnis aufgenomen.
Sodann ist in Übereinstimmung mit den Ausführungen in der Beschwerde festzuhalten,



dass der Beschwerdeführer bereits mit dem Einreichen seines Führerscheins anlässlich der
Befragung im EVZ seine Identität unter der damals in Kraft stehenden Fassung von Art. 32
Abs. 2 Bst. a AsylG rechtsgenügend nachgewiesen hatte und mithin zum damaligen
Zeitpunkt kein auf diese Bestimmung gestützter Nichteintretensentscheid hätte gefällt
werden können. Nachdem die Vorinstanz diesen indes erst mehr als ein Jahr und vier
Monate nach Inkrafttreten der neuen Fassung der erwähnten Bestimmung am 1. Januar
2007 und mehr als anderthalb Jahre nach Einreichung des Asylgesuchs erliess, wäre sie zur
Prüfung gehalten gewesen, ob das am 24. Oktober 2006 bei ihr eingetroffene Dokument
den Anforderungen an ein rechtsgenügendes Reise- oder Identitätspier genügt und sich
gegebenenfalls dazu zu äussern, ob für dessen verspätetes Einreichen entschuldbare Gründe
vorliegen. Indem sie dies unterliess, hat sie den rechtserheblichen Sachverhalt für den von
ihr in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG gefällten Nichteintretens-entscheid
ungenügend erstellt, was vorliegend umso schwerer wiegt, als der Beschwerdeführer
entgegen den Erwägungen der angefoch-tenen Verfügung bei der Einreichung des
Asylgesuchs nicht schriftlich zum Einreichen rechtsgenügender Ausweispapiere innert 48
Stunden und auf die daraus im Unterlassungsfall entstehenden Folgen hingewiesen wurde.
Die nicht hinreichende Feststellung des rechtser-heblichen Sachverhalts durch die
Vorinstanz stellt grundsätzlich eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar.

E. 5.5
Es stellt sich daher die Frage, ob diese Gehörsverletzung auf Beschwerdeebene geheilt
werden kann oder zur Kassation der angefochtenen Verfügung führt. Das
Bundesverwaltungsgericht geht - in Fortsetzung der Praxis der Schweizerische
Asylrekurskommission (ARK) - davon aus, dass Gehörsverletzungen beziehungsweise
unvollständige Sachverhaltsfeststellungen dank der umfassenden Kognition des
Bundesverwaltungsgerichts als Beschwerdeinstanz (Art. 106 AsylG) unter bestimmten
Voraussetzungen geheilt werden können (vgl. dazu: EMARK 2004 Nr. 38 E. 7.1, 1998 Nr.
34 E. 10d, mit weiteren Hinweisen).

E. 5.6
Nach dem Gesagten ist von einem nicht rechtsgenügend erstellten Sachverhalt auszugehen.
Es kann nicht Sinn des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht sein, erst
auf dieser Stufe für eine vollständige Sachverhaltsermittlung zu sorgen. Mit der Vornahme
sämtlicher noch notwendiger Sachverhaltsabklärungen durch das
Bundesverwaltungsgericht würde dieses weit über den prozessrechtlichen Rahmen eines
Beschwerdeverfahrens hinausgehen. Nachdem die Vorinstanz nicht geprüft hat, ob es sich
bei dem am 24. Oktober 2006 bei ihr eingetroffenen Dokument des Beschwerdeführers um
ein Reise- oder Identitätspapier im Sinne von Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG handelt und
gegebenenfalls entschuldbare Gründe für dessen verspätetes Einreichen vorliegen, ist die
erwähnte Bestimmung nicht anwendbar. Nach dem Gesagten kann auf Beschwerdeebene
offen bleiben, ob der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft offensichtlich nicht
erfüllt oder nicht.

E. 6
Zusammenfassend ergibt sich, dass das BFM zu Unrecht gestützt auf Art. 32 Abs. 2 Bst. a
i.V.m. Art. 32 Abs. 3 AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten
ist. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die angefochtene Verfügung vom 28. April
2008 aufzuheben und die Sache an das BFM zur Feststellung des rechtserheblichen



Sachverhalts und Neubeurteilung zurückzuweisen.

E. 7.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten zu erheben (Art. 63 Abs.
1 und 2 VwVG). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung wird
somit gegenstandslos.

E. 7.2
Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen
erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer mit seinem Hauptbegehren
durchgedrungen. Laut Art. 9 VGKE umfassen die Kosten der Vertretung das
Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
(Bst. a), den Ersatz von Auslagen (Bst. b) und den Ersatz der Mehrwertsteuer für die
Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die
Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde (Bst. c). Das Anwaltshonorar und die
Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem
notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen (Art. 10 VGKE).
Der Beschwerdeführer hat keine Kostennote zu den Akten reichen lassen. Auf die
Nachreichung einer solchen kann jedoch verzichtet werden, nachdem sich der notwendige
Vertretungsaufwand zuverlässig abschätzen lässt. Die Parteientschädigung wird von Amtes
wegen und in Berücksichtigung der massgeblichen Bemessungsfaktoren (Art. 8 ff. VGKE)
auf Fr. 1'200.-- (inkl. Auslagen und MWSt.) festgesetzt und ist dem Beschwerdeführer von
der Vorinstanz zu entrichten. (Dispositiv nächste Seite)
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